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Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse der letzten 5 Börsenhandelstage vor 
dem Tag der allgemeinen Veräußerung gemäß Ziffer 
12.8 um nicht mehr als 5 Prozent unterschreiten.

12.11 Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien 
der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, wie 
diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen 
in Ziffern 12.5 bis 12.10 verwendet werden.

12.12 Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht 
über eine erfolgte Ausnützung dieser Ermächtigung 
erstatten.

Bericht des Vorstands zu TOP 12 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 
AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:

Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die gemäß 
Punkt 12 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien 
erstattet. Dieser Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
kann ab Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter  
http://www.wackerneuson.com/hauptversammlung und in den 
Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Preußenstraße 41, 
80809 München, eingesehen werden. Auf Verlangen wird der Bericht 
jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Inhalt 
des Berichts wird wie folgt bekannt gemacht:

Der Vorstand kann die noch zu erwerbenden eigenen Aktien 
auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einziehen. Dies liegt im Inter-
esse der Gesellschaft und ist zur Erreichung des beabsichtigten 
Zwecks geeignet, erforderlich sowie verhältnismäßig. Konkrete 
Pläne für das Ausnützen dieser Ermächtigung bestehen nicht. 

Ferner sieht der Beschlussvorschlag vor, dass die eigenen 
Aktien der Gesellschaft auch zur Verfügung stehen, um diese 
als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Beteili-
gungen an Unternehmen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre als Gegenleistung anbieten zu können. Hierdurch 
soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen 
und internationalen Märkten rasch und erfolgreich auf vorteil-
hafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum 
Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen oder Unternehmens-
teilen reagieren zu können, um die Marktposition im Interesse 
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der Gesellschaft auszubauen. Der internationale Wettbewerb 
und die Globalisierung verlangen zunehmend diese Form der 
Akquisitionsfinanzierung. Der Bezugsrechtsausschluss ist 
daher ein geeignetes und erforderliches angemessenes Mittel, 
um die strategische Position der Gesellschaft zu verbessern. 

Weiter wird durch die Ermächtigung die Möglichkeit geschaffen, 
die eigenen Aktien unter Bezugsrechtsausschluss an Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft oder eines Vertretungsorgans 
der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder der mit ihr verbundenen 
Unternehmen auszugeben. Dabei soll die Möglichkeit eröffnet 
werden, die Ausgabe der Aktien unter Beachtung der arbeits-
rechtlichen Anforderungen auf eine bestimmte Gruppe oder 
bestimmte Personen aus dem vorgenannten Kreis zu 
beschränken. Soweit die eigenen Aktien an Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden sollen, 
entscheidet im Rahmen der von der Hauptversammlung 
erteilten Ermächtigung nicht der Vorstand, sondern nach der 
aktienrechtlichen Zuständigkeitsverteilung der Aufsichtsrat der 
Gesellschaft beziehungsweise der dafür zuständige Ausschuss 
des Aufsichtsrats.

Die Ausgabe von Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesell-
schaft oder eines Vertretungsorgans der mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmen oder an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft oder der mit ihr verbundenen Unternehmen liegt im Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da hierdurch die 
Identifikation mit dem Unternehmen und die Übernahme von 
Mitverantwortung gefördert wird. Die Vergütungsstruktur kann 
zudem auf den mittel- und langfristigen Unternehmenserfolg 
ausgerichtet werden. Insoweit kann die Nutzung vorhandener 
Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung wirt-
schaftlich sinnvoll sein. Die Ermächtigung soll den insoweit 
verfügbaren Freiraum vergrößern. Zudem kann insoweit das 
Kursrisiko wirksamer kontrolliert werden. Auch für diese 
Verwendung erworbener eigener Aktien bedarf es des entspre-
chenden Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre. 
Konkrete Pläne zur Ausgabe eigener Aktien an Mitarbeiter, 
Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder bestehen derzeit 
nicht.

Schließlich ist vorgesehen, der Verwaltung im Hinblick auf die 
Wiederveräußerung der Aktien, die aufgrund dieser Ermächti-
gung erworben und zu einem Preis veräußert werden, der den 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet, die Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts zu geben. Durch diese gesetz-
lich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
wird die Verwaltung in die Lage versetzt, kurzfristig günstige 
Börsensituationen auszunützen. Durch die Marktnähe der 
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Preisfestsetzung kann ein möglichst hoher Ausgabebetrag und 
damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel erreicht 
werden. Die Ermächtigung stellt sicher, dass nach ihr auch 
zusammen mit der Ausnutzung von Genehmigten Kapitalien 
nicht mehr als 10 Prozent des Grundkapitals unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre (gestützt auf § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG) verkauft beziehungsweise ausgegeben werden 
können. Die Verwaltung ist bei einem solchen Verkauf auf einen 
etwaigen Abschlag vom Börsenpreis auf höchstens 5 Prozent 
beschränkt.

Die bestehende Ermächtigung der Hauptversammlung zum 
Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien vom 28. Mai 2009 
gilt noch bis zum 27. November 2010. Dieser Ermächtigungs-
beschluss wird durch den vorgenannten Beschluss für die Zeit 
ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben und 
durch die neue Ermächtigung mit Laufzeit bis zum 27. November 
2011 ersetzt. 

1.  Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechts-
ausübung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nur die jeni gen Aktionäre berechtigt, die am Tag 
der Hauptversammlung im Aktienregister der Ge sellschaft einge-
tragen sind und die die Teilnahme an der Hauptversammlung schrift-
lich oder in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache so rechtzeitig unter folgender Adresse bei der Gesellschaft 
angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung bis spätes-
tens zum Ablauf der Meldefrist (Freitag, 21. Mai 2010, 24.00 Uhr), 
zugeht: 

Wacker Neuson SE
c/o Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
80333 München
Telefax: 089/3090374675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses 
Kreditinstitut das Stimm recht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur 
aufgrund einer Ermächtigung des betreffenden Aktionärs aus üben.

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung 
nicht blockiert. Die Aktionäre können über ihre Aktien auch nach 
erfolgter Anmeldung verfügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht 
ist der am Tag der Hauptversammlung eingetragene Aktienbestand 
maßgebend.


